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Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen, 
es grünten und blühten Feld und Wald; 

auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken
Übten ein fröhliches Lied die neuermunterten Vögel;

Jede Wiese sproßte von Blumen in duftenden Gründen,
Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde.

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
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Hauptsatzungsänderung

Information und Bekanntmachung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Südharz

Der Gemeinderat der Gemeinde Südharz hat in seiner Sitzung 
am 15.4.2020 eine Neufassung der Hauptsatzung beschlos-
sen.
Darin enthalten sind u.a. veränderte Regelungen zur Anzahl 
und Besetzung der Ausschüsse.
So wird es zukünftig statt eines beratenden Sozial- und Touris-
musausschusses 3 beratende Ausschüsse (Schul-, Sozial- und 
Kulturausschuss, Wirtschafts- und Tourismusausschuss, Um-
welt- und Ordnungsausschuss) geben.
Den Vorsitz in den mit 6 Ratsmitgliedern besetzten beschlie-
ßenden Ausschüssen (Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und 
Vergabeausschuss) wie auch den dann drei - mit jeweils 5 
Ratsmitgliedern besetzten - beratenden Ausschüssen soll ein 
ehrenamtliches Mitglied des Gemeinderates übernehmen.
In die beratenden Ausschüsse werden jeweils 2 sachkundige 
Einwohner berufen.
Nachfolgend werden – auszugsweise – aus der ansonsten 
noch nicht genehmigten Hauptsatzung Regelungen zu den 
Ausschüssen abgedruckt.
Abschließend erfolgt der Aufruf zur Suche nach sachkundigen 
Einwohnern für die dann 3 beratenden Ausschüsse.
Auszug aus der am 15.4.2020 beschlossenen Hauptsatzung:

§ 5 
Ausschüsse des Gemeinderates

Der Gemeinderat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben die fol-
genden ständigen Aus schüsse:
1. als beschließende Ausschüsse
- den Haupt- und Finanzausschuss
- den Bau- und Vergabeausschuss
2. als beratende Ausschüsse
- Schul-, Sozial- und Kulturausschuss
- Wirtschafts- und Tourismusausschuss
- Umwelt- und Ordnungsausschuss

§ 6 
Beschließende Ausschüsse

(1) Den beschließenden Ausschüssen sitzt ein ehrenamtliches 
Mitglied des Gemeinderates als Vorsitzender sowie ein stell-
vertretender Vorsitzender vor. Die Wahl erfolgt in der ersten 
Ausschusssitzung.
(2) Der Ausschussvorsitz wird den Fraktionen im Gemeinderat 
in der Reihenfolge der Höchstzahlen nach d’ Hondt zugeteilt. 
Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los, das der Vor-
sitzende des Gemeinderates zieht. Die Fraktionen benennen 
die Ausschüsse, deren Vorsitze sie beanspruchen, in der Rei-
henfolge der Höchstzahlen und bestimmen den Vorsitzenden 
aus der Mitte der den Ausschüssen angehörenden Gemein-
deräte. Die Fraktion, die den Vorsitzenden stellt, benennt auch 
den Vertreter für den Verhinderungsfall aus der Mitte der dem 
Ausschuss angehörenden Gemeinderäte der Fraktion. Verzich-
ten die Fraktionen auf das Verfahren nach den Sätzen 1-4, so 
wird der Vorsitz durch Abstimmung unter den Ausschussmit-
gliedern aus ihrer Mitte festgelegt. Ebenso wird der Vertreter 
für den Verhinderungsfall durch Abstimmung aus der Mitte der 
dem Ausschuss angehörenden Gemeinderäte bestimmt.

…. (Anmerkung: es folgen Absätze 3 bis 10 zu Aufgaben und 
Zusammensetzung der zwei beschließenden Ausschüsse)

§ 7 
Beratende Ausschüsse

(1) Den beratenden Ausschüssen sitzt ein ehrenamtliches Mit-
glied des Gemeinderates vor.
(2) Der Ausschussvorsitz wird den Fraktionen im Gemeinderat 
in der Reihenfolge der Höchstzahlen nach d’ Hondt zugeteilt. 
Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los, das der Vor-
sitzende des Gemeinderates zieht. Die Fraktionen benennen 
die Ausschüsse, deren Vorsitze sie beanspruchen, in der Rei-
henfolge der Höchstzahlen und bestimmen den Vorsitzenden 
aus der Mitte der den Ausschüssen angehörenden Gemein-
deräte. Die Fraktion, die den Vorsitzenden stellt, benennt auch 
den Vertreter für den Verhinderungsfall aus der Mitte der dem 
Ausschuss angehörenden Gemeinderäte der Fraktion. Verzich-
ten die Fraktionen auf das Verfahren nach den Sätzen 1-4, so 
wird der Vorsitz durch Abstimmung unter den Ausschussmit-
gliedern aus ihrer Mitte festgelegt. Ebenso wird der Vertreter 
für den Verhinderungsfall durch Abstimmung aus der Mitte der 
dem Ausschuss angehörenden Gemeinderäte bestimmt.
(3) Der beratende Ausschuss besteht aus 5 Gemeinderäten. 
Der Bürgermeister kann jederzeit an den Sitzungen teilnehmen. 
Auf Verlangen ist ihm das Wort zu erteilen.
(4) In die beratenden Ausschüsse werden durch den Gemein-
derat 2 sachkundige Einwohner mit beratender Stimme beru-
fen. Die Amtszeit der sachkundigen Einwohner endet, sofern 
ihre Berufung nicht zuvor widerrufen wird, mit dem Zusam-
mentritt des neu gewählten Gemeinderates.
Suche nach sachkundigen Einwohnern für drei beratende 
Ausschüsse
Werte Einwohnerinnen und Einwohner,
für die Mitarbeit in den beratenden Ausschüssen
- Schul-, Sozial- und Kulturausschuss,
- Wirtschafts- und Tourismusausschuss,
- Umwelt- und Ordnungsausschuss
werden jeweils zwei sachkundige Einwohner gesucht. Bewer-
ber um diese Positionen zeichnen sich durch ihre besonderen 
Sachkenntnisse oder ihr Interesse an den Ausschussbereichen 
aus.
Aus den Bewerbern beruft der Gemeinderat in einer Sitzung 
die sachkundigen Einwohner für die jeweiligen Ausschüsse.
Die sachkundigen und widerruflich berufenen Einwohner er-
gänzen die jeweils mit 5 Ratsmitgliedern besetzten drei bera-
tenden Ausschüsse.
Ehrenamtlich tätige, sachkundige Einwohner haben in den Sit-
zungen eine beratende Stimme sowie ein Wortmeldungs- und 
Rederecht, was sie von den Zuhörern unterscheidet.
Haben Sie Interesse an einer solchen Tätigkeit, dann bitten wir 
Sie, sich bis zum 9. Juni 2020 beim Hauptamt der Gemeinde 
Südharz zu melden.
Bitte teilen Sie uns in einem kurzen Anschreiben Ihre persön-
lichen Daten und Hinweise zu Ihrer Sachkunde bzw. Ihrem In-
teresse für die Ausschussarbeit in dem zu benennenden Aus-
schuss mit.
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Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit lade ich zu einer Sitzung des Bau- und Verga-
beausschusses der Gemeinde Südharz am Dienstag, dem 
09.06.2020, um 18:00 Uhr recht herzlich ein.
Die Sitzung findet im Feuerwehrgerätehaus (Versammlungs-
raum), Ortsteil Rottleberode, Hüttenhof 8, 06536 Südharz statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-

keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung
3 Einwohnerfragestunde
4  Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 14.01.2020 

(öffentlicher Sitzungsteil)
5  Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 11.02.2020 

(öffentlicher Sitzungsteil)
6  Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 12.05.2020 

(öffentlicher Sitzungsteil)
7  Protokollkontrolle der Sitzungsniederschrift vom 

14.01.2020 (öffentlicher Sitzungsteil)
8  Protokollkontrollle der Sitzungsniederschrift vom 

11.02.2020 (öffentlicher Sitzungsteil)
9  Protokollkontrolle der Sitzungsniederschrift vom 

12.05.2020 (öffentlicher Sitzungsteil)
10 aktuelle Sachstände zu Baumaßnahmen
11 Anfragen und Anregungen

Nichtöffentlicher Teil
12 Denkmalschutz Stolberg – private Förderung
13  Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 14.01.2020 

(nicht öffentlicher Sitzungsteil)
14  Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 11.02.2020 

(nicht öffentlicher Sitzungsteil)
15  Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 21.04.2020 

(nicht öffentlicher Teil)
16  Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 12.05.2020 

(nicht öffentlicher Sitzungsteil)

17  Protokollkontrolle der Sitzungsniederschrift vom 
14.01.2020 (nicht öffentlicher Sitzungsteil)

18  Protokollkontrolle der Sitzungsniederschrift vom 
11.02.2020 (nicht öffentlicher Sitzungsteil)

19  Protokollkontrolle der Sitzungsniederschrift vom 
21.04.2020

20  Protokollkontrolle der Sitzungsniederschrift vom 
12.05.2020 (nicht öffentlicher Sitzungsteil)

21  Beschlussfassung Heizungserneuerung und Sanitärinstal-
lation Kita Zwergenpalais

22  Beschlussfassung zur Vergabe Planungsleistung für 
Dachsanierung Turnhalle Bennungen

23  Beschlussfassung Sanierung Duschanlage in der Sport-
anlage Uftrungen - Abbruch, Trockenbau und Fliesenle-
gerarbeiten

24  Beschlussfassung Sanierung Duschanlage in der Sport-
anlage Uftrungen - Sanitärinstallation

25  Beschlussfassung Vergabe Ingenieurleistung Planung 
bergbauliche Sanierung Nachtrag - Höhle Heimkehle

26  Beschlussfassung Vergabe bergbauliche Sanierung Nach-
trag - Höhle Heimkehle

27  Beschlussfassung Vergabe Elektroarbeiten Nachtrag - 
Höhle Heimkehle

28  Beschlussfassung Vergabe Elektroarbeiten Nachtrag - In-
formationszentrum Heimkehle

29  Beschlussfassung Vergabe Planungsleistung Ausstellung 
Nachtrag - Informationszentrum Heimkehle

30  Beschlussfassung Vergabe Ingenieurleistung Planung 
Tiefbau (Außenbereich) Nachtrag - Informationszentrum 
Heimkehle

31 Stellungnahmen zu Baugesuchen
32 Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen
33 Anfragen und Anregungen

gez. Rettig
Vorsitzender des Bau- und Vergabeausschusses
der Gemeinde Südharz

Artikel 3

Die 7. Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung der Gemein-
de Südharz tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Südharz, den 18.05.2020

Rettig
Bürgermeister

Notfallnummer für die Wasserversorgung

Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung

nur Trinkwasserversorgung Uftrungen
nur Abwasserentsorgung Rottleberode, Stadt Stolberg 
(Harz), Agnesdorf, Questenberg, Schwenda - nur Regen-
wasser
Gemeinde Südharz
Hüttenhof 1
Tel.: 034651 389-76 tagsüber
Bereitschaft: 0160 99146662

7. Satzung zur Änderung  
der Friedhofssatzung der Gemeinde  
Südharz
Auf der Grundlage der §§ 5 und 8 i.V.m. § 45 Abs. 2 Nr. 1 Kom-
munalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 288 ff) ), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 05.04.2019 (GVBl. LSA S. 66) und § 25 des 
Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen 
des Landes Sachsen-Anhalt (Bestattungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt - BestattG LSA) vom 5.Februar 2002 (GVBl. 
LSA S. 46) zuletzt geändert durch § 37 Absatz 1 des Gesetzes 
vom 17. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 136) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Südharz in seiner Sitzung am 15.04.2020 folgen-
de 7. Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung der Gemein-
de Südharz beschlossen:

Artikel 1

Der § 11 Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt geändert:
„Pro Grabstelle können maximal 2 Urnen beigesetzt werden.“

Artikel 2

Der § 11 Absatz 5 Satz 11 wird wie folgt geändert:
„Auf der Tafel sind nur der Name des/der Verstorbenen sowie 
Angaben zu Geburt und Tod des/der Verstorbenen in Form von 
Jahreszahlen oder Datumsangaben einzutragen.“
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Info geänderte Tatbestände

Änderung der Straßenverkehrsordnung

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
wir möchten Sie darauf hinweisen, dass seit dem 28.04.2020 
der Tatbestandskatalog für Verstöße im ruhenden sowie flie-
ßenden Verkehr geändert wurde. Viele Tatbestände wurden 
durch den Gesetzgeber drastisch angehoben. Nachfolgend 
möchten wir Ihnen in Tabellenform einige Neuerungen aufzei-
gen. Diese Angaben entsprechen ohne jeweilige Behinderung 
und Dauer des Verstoßes (> 1h, > 2h, > 3h)

Tatbestand im Wortlaut Alt 
(bis 27.04.2020)

Neu 
(ab 28.04.2020)

Sie benutzten verbotener 
Weise den Grünstreifen

10,00€ 55,00 €

Sie hielten verbotswidrig 
auf dem Gehweg

10,00 € 50,00 €

Sie parkten verbotswidrig 
auf dem Gehweg

20,00 55,00 €

Sie parkten im Bereich ei-
nes Parkscheinautomaten 
ohne gültigen Parkschein

10,00 € 20,00 €

Sie parkten bei Zeichen 
314/315 *), ohne die durch 
Zusatzzeichen vorge-
schriebene Parkscheibe 
(Bild 318) von außen gut 
lesbar im oder am Fahr-
zeug angebracht zu haben.

10,00 € 20,00 €

Sie parkten im eingeschränk-
ten Haltverbot für eine Zone 
(Zeichen 290.1, 290.2).

15,00 € 25,00 €

Sie parkten vor oder in ei-
ner amtlich gekennzeich-
neten Feuerwehrzufahrt.

35,00 € 55,00 €

Sie parkten auf einem Son-
derparkplatz für Schwerbe-
hinderte mit außergewöhn-
licher Gehbehinderung, 
beidseitiger Amelie oder 
Phokomelie, mit ver-
gleichbaren Funktionsein-
schränkungen sowie für 
blinde Menschen (Zeichen 
314/315 *) und Zusatzzei-
chen mit Rollstuhlfahrer-
sinnbild). Ein besonderer 
Parkausweis lag nicht gut 
lesbar aus.

35,00 € 55,00 €

Sie parkten unzulässig im 
eingeschränktem Parkver-
bot (Zeichen 286)

15,00 € 25,00 €

Sie parkten im absoluten 
Haltverbot (Zeichen 283).

15,00 € 25,00 €

Bitte vermeiden Sie jegliche Verstöße im ruhenden Verkehr, da 
das Ordnungsamt auch weiterhin Kontrollen innerhalb der Ge-
meinde durchführen und ahnden wird.

Ordnungsamt

Wir gratulieren

Wir gratulieren
zur „Goldenen Hochzeit“
13.06. Helga und Ulrich Altmann
OT Roßla
13.06. Edeltraud und Jürgen Sauerzapf
OT Hayn (Harz)
20.06. Regina und Martin Hüner
OT Uftrungen
zur „Diamantenen Hochzeit“
29.06. Uta und Hans Eckermann

Zum Geburtstag
Südharz OT Agnesdorf  
am 14.06.2020 Frau Ingrid Schaefer zum 80. Geburtstag
am 23.06.2020 Herrn Dieter Wrubel zum 70. Geburtstag
Südharz OT Bennungen  
am 05.06.2020 Herrn Klaus Wisotzky zum 70. Geburtstag
Südharz OT Breitenstein  
am 07.06.2020 Frau Johanna Ruffer zum 80. Geburtstag
am 16.06.2020 Frau Helga Wöhler zum 80. Geburtstag
am 18.06.2020 Frau Anita Rockstroh zum 70. Geburtstag
Südharz OT Drebsdorf  
am 30.06.2020 Herrn  zum 70. Geburtstag
 Jürgen Blättermann

Südharz OT Hayn (Harz)  
am 26.06.2020 Frau Johanna Klahn zum 70. Geburtstag
Südharz OT Roßla  
am 17.06.2020 Herrn Bernd Friedrich zum 70. Geburtstag
am 18.06.2020 Frau Hannelore Etzrodt zum 70. Geburtstag
am 21.06.2020 Frau Christel Kunath zum 75. Geburtstag
am 25.06.2020 Frau Regina Kolbe zum 70. Geburtstag
am 26.06.2020 Herrn Jörg Lessing zum 70. Geburtstag
am 28.06.2020 Herrn Gerhard Rink zum 85. Geburtstag
Südharz OT Rottleberode  
am 10.06.2020 Herrn Franz Henschel zum 80. Geburtstag
am 18.06.2020 Frau Ursula Pein zum 70. Geburtstag
am 22.06.2020 Herrn Karl Kolbe zum 85. Geburtstag
Südharz OT Schwenda  
am 30.06.2020 Herrn Frank Exner zum 70. Geburtstag
Südharz OT Stolberg (Harz)  
am 15.06.2020 Frau  zum 75. Geburtstag
 Alexandra Mingramm
Südharz OT Uftrungen  
am 02.06.2020 Herrn Helmut Speer zum 70. Geburtstag
am 18.06.2020 Frau Edith Burghardt zum 80. Geburtstag
am 20.06.2020 Herrn  zum 70. Geburtstag
 Dietmar Fleckstein
Südharz OT Wickerode  
am 06.06.2020 Herrn Horst Rüße zum 75. Geburtstag
am 18.06.2020 Herrn Jürgen Rückriem zum 70. Geburtstag
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Glückwünsche
Meine herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag allen Ge-
burtstagskindern sowie allen Jubilaren, alles Gute und viel 
Gesundheit übermittelt

Jens Wernecke
Ortsbürgermeister

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
alle 2 Wochen dienstags von 16:00 bis 18:00 Uhr im Büro des 
Ortsbürgermeisters, Breitensteiner Schulgasse 75, 06536 
Südharz, beginnend vom 14.01.2020.
Nächster Termin: 02.06.2020

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger Absprache
Tel.: 0151 16177138
im Büro des Ortsbürgermeisters, Halle-Kasseler-Str. 125, 
06536 Südharz

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden Freitag von 16:00 - 18:00 Uhr
im Büro des Ortsbürgermeisters, Käsereistraße 2, 06536 
Südharz

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden Donnerstag von 18:00 - 19:00 Uhr
im Büro des Ortsbürgermeisters, Hintere Dorfstraße 8, 06536 
Südharz oder nach vorheriger telefonischer Absprache
Tel.: 0170 2720782

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden Donnerstag im Monat von 16:30 - 18:00 Uhr
im Büro des Ortsbürgermeisters, Hainröder Hauptstraße 44, 
06536 Südharz

Sprechzeiten Ortsbürgermeisterin -  
OT Kleinleinungen
nach telefonischer Absprache unter 034656 9948354835

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung
Tel.: 034651 32156 oder 0171 4557024

Sprechzeiten Ortsbürgermeisterin
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung
Tel.: 0176 62844873

Sprechzeiten Ortsbürgermeisterin
jeden 1. Dienstag des Monats von 16:00 bis 17:30 Uhr.
In dringenden Angelegenheiten telefonisch 034653 83362

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden 2. und 4. Dienstag im Monat von 18:45 - 19:45 Uhr
im Gemeindebüro, Alte Pfarrgasse 1, 06536 Südharz

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr und nach vorheriger Anfra-
ge im Rathaus, Markt 1, 06536 Südharz

Sprechzeiten des Ortsbürgermeisters
jeden 1.und 3. Montag von 17:00-18:30 Uhr
Büro des Ortsbürgermeisters
Uftrunger Hauptstraße 50
oder gern nach Vereinbarung unter Tel.: 0172-6430632
bzw. per E-Mail an: uftrungen@t-online.de
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Wir, als Volkshochschule, möchten das soziale Miteinander und 
die Lust am Lernen im Kreise von Gleichgesinnten stärken und 
trotz aller Beschränkungen weiter unterstützen, denn das ist un-
ser gesellschaftlicher Auftrag.
Die Corona-Krise als Chance nutzen, um sich bspw. mit neuen 
Lehr- und Lernformen vertraut zu machen.
Wir möchten Sie hiermit einladen, sich auf unserer Internetsei-
te über unsere Online-Kursangebote zu informieren, passende 
Kurse auszuwählen und sich einfach und problemlos für einen 
Kurs anzumelden.

Hier schon einmal ein kleiner Vorgeschmack. 
* Englisch A1-B1
* Buisness Englisch
* Dänisch und Französisch für Anfänger
* Angebote zur Gesundheitsbildung
* Kommunikationstraining
* 1x1 der Geldanlage
* Kinder-Ernährung mit allen Sinnen erleben

Weitere interessante Kursangebote finden Sie unter
[ http://www.vhs-sgh.de/ -> www.vhs-msh.de ]

Gern erarbeiten wir gemeinsam mit Firmen und Unternehmen 
individuelle Kurse für Mitarbeiterfortbildungen.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund.

Ihr Team der Kreisvolkshochschule Mansfeld-Südharz e.V.

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger Absprache unter
Tel.: 034651 29910 oder 0170 8127736

Kreisvolkshochschule Mansfeld-Südharz e. V.
Mit dem auf dem Bild ersichtlichen Onlineportal führen wir auch 
unsere Online-Kurse durch, in denen sich alle sehen und mitei-
nander sprechen können. Im Zentrum steht eine Tafel, auf der 
vorbereitete Inhalte präsentiert werden, die aber auch interaktiv 
durch den Dozenten und die Teilnehmer genutzt werden kann.

Einladung zum Lernen

Bildung - Beratung - Begegnung
Liebe Freunde und Freundinnen der Volkshochschule,
CORONA hat unser Leben und die ganze Welt verändert.
Die sozialen, gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Ein-
schränkungen betreffen uns alle und machen nicht selten nach-
denklich und bisweilen ängstlich.

Szene der täglichen Dienstberatung unseres Teams
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Die nächste Ausgabe erscheint am
Freitag, dem 12. Juni 2020

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist:
Freitag, der 29. Mai 2020

Annahmeschluss für Anzeigen ist:
Mittwoch, der 3. Juni 2020, 9.00 Uhr
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Amtsblatt der Gemeinde Südharz
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 Gemeinde Südharz, Wilhelmstraße 4, 
 06536 Südharz
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rer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar 
gefordert werden. Weitergehende Ansprüche insbesondere aus 
Schadenersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Anzeige(n)

Wie kann ich Ihnen helfen?

0171 4144137
 lisa.laurig@wittich-herzberg.de  | www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Lisa-Marie Laurig

Ich bin für Sie da...

Ihre Medienberaterin vor Ort

Kinder-rätsel
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 VIP 
VERY IMPORTANT PFLEGER

Werde auch DU Teil unseres VIP-PFLEGETEAMS
in Nordhausen im Bereich der 

außerklinischen Intensivpflege & Beatmung!

DU bist Pflegefachkraft (m/w/d)

D a n n  ko m m  i n  u n s e r  Tea m !

ER SUCHT SIE!
Witwer • 73 • 1,80 m • kräftige Statur • mit Haus, 
Garten, Auto & Sinn für alles Schöne wünscht 

sich Iiebevolle Partnerin passenden Alters zwecks 
gemeinsamer Urlaubs- und Freizeitgestaltung sowie 

ein harmonisches Zusammenleben.

Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 18215061-1
an den Verlag.

Harzgerode 039484–42 879  •  Straßberg 039489–278 
www.bestattungen-malek.de

Trauer braucht Begleitung. 
Mit Empathie und dem 
persönlichen Gespräch bin 
ich für Sie da.

Seniorenfreundliche 2-Zimmer-Wohnung 
in Rottleberode zu vermieten 

57 m2 Wohnfläche mit Balkon 
Stellplatz direkt vor der Tür 

Anfragen bitte unter  
Telefon 0171 97 39 55 8

Ihre Onlinedruckerei von 
LINUS WITTICH Medien 


